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Nr. 101.
Verordnung des Staatsministeriums , betreffend Ausführung des Ge¬

setzes zur Änderung der Gewerbeordnung (Handwerksnovelle ) vom
11 . Februar 1929.

Oldenburg , den 6 . Januar 1930.

Auf Grund des Z 104 q der Gewerbeordnung in der
Fassung der Handwerksnooelle vom 11. Februar 1929
(RGBl . I Seite 21) sowie des ß 53 des Gesetzes, betr.
die Verwaltungsgerichtsbarkeit, vom 9. Mai 1906
(Oldenb. Gesetzblatt Seite 693), wird für den Freistaat
Oldenburg folgendes verordnet:

Heber den Einspruch gegen die beabsichtigte Ein¬
tragung in die Handwerksnovelle entscheiden im Landes-
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teil Oldenburg das Ministerium des Innern und in den
Landesteilen Lübeck und Birkenfeld die Regierungen.
Gegen die Entscheidungn des Ministeriums des Innern
findet die Klage beim Oberverwaltungsgericht, gegen die

'Entscheidungen der Regierungen die Klage bei den für
die Landesteile Lübeck und Birkenseld zuständigen Ber-
waltungsgerichten statt.

Oldenburg , den 6. Januar 1930.
Staatsministerium.

(Siegel ) o. Finckh . vr . Driver.
Th yen.

Nr. 102.
Bekanntmachung des Ministeriums der Kirchen und Schulen , betreffend

eine Vereinbarung der Lander über den Übertritt von Schülern
in eine Lehranstalt eines anderen Landes vom 28. Dezember 1929.

Oldenburg , den 8. Januar 1830.

Nachstehende Vereinbarung der Länder wird hier¬
mit zur öffentlichen Kenntnis gebracht.

Oldenburg , den 8. Januar 1930.

Ministerium-er Kirchen und Schuten.
v. Finckh.

Vereinbarung
der Länder über den Uebertritt von Schülern aus einer
höheren Schule eines Landes in eine höhere Schule eines

anderen Landes.

Schüler, die aus triftigen Gründen von einer höheren
Lehranstalt eines Landes in eine höhere Lehranstalt
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eines anderen Landes übertreten , sollen hinsichtlich des
Ueberganges nicht ungünstiger behandelt werden als
diejenigen Schüler , die innerhalb eines Landes von einer
höheren Schule in eine andere höhere Schule über¬
treten.
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